
Ergänzende Bedingungen zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversor-
gungsverordnung – StromGVV) und der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von-
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – 
GasGVV) (Gültig ab 01.01.2013)                   

2. Abrechnung
2.1.   Der Strom- und Gasverbrauch wird in der Regel jährlich für ei-

nen Zeitraum von etwa zwölf Monaten abgerechnet (Abrech-
nungsjahr). Der Ablesezeitpunkt wird vom zuständigen Netz-
betreiber festgelegt. 

2.2.  Abweichend von Ziffer 2.1 bietet SWM an, den Strom-/ Gasver-
brauch monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich abzurech-
nen (unterjährige Abrechnung). Für eine unterjährige Abrech-
nung gelten folgende Maßgaben:
• Der Kunde hat SWM den Beginn einer unterjährigen Ab-

rechnung in Textform spätestens einen Monat vor dem ge-
wünschten Anfangsdatum unter Angabe der Zählernummer, 
des Messstellenbetreibers, des Zeitraums der gewünschten 
unterjährigen Abrechnung (monatlich, vierteljährlich, halb-
jährlich) und des gewünschten Anfangsdatums mitzuteilen.

• SWM werden dem Kunden den Beginn der unterjährigen 
Abrechnung rechtzeitig vorher in Textform bestätigen. Die 
unterjährige Abrechnung kann vom Kunden erstmals nach 
Ablauf eines Jahres mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.

• Die Termine der turnusmäßigen unterjährigen Abrechnung 
richten sich nach den Vorgaben des zuständigen Netzbetrei-
bers. Für das Gasversorgungsnetz der SWM gelten folgende 
Termine für die unterjährigen Abrechnungen:
• monatlich, jeweils zum 01. eines Monats
• vierteljährlich, jeweils zum 01.01, 01.04, 01.07 und 01.10.
• eines Jahres
• halbjährlich, jeweils zum 01.01. und 01.07. eines Jahres 

2.3.   Die Kosten für die unterjährige Abrechnung werden dem Kun-
den gemäß Preisblatt in Rechnung gestellt. 

3. Abschlagszahlungen
 Auf den voraussichtlichen Betrag der Verbrauchsabrechnung 

werden im laufenden Abrechnungszeitraum zwischenzeitlich 
Abschlagszahlungen – jeweils für einen Zeitraum von einem 
Monat – in Rechnung gestellt. Ein eventuell gegebener Voraus-
zahlungsanspruch nach § 14 StromGVV/GasGVV bleibt unbe-
rührt. 

4. Zahlung und Verzug
4.1. Der Kunde ist berechtigt, Rechnungsbeträge und Abschlags-

zahlungen per Lastschriftverfahren oder per Überweisung 
unter Angabe der Vertragskontonummer zu leisten. Die Ent-
richtung der Beträge hat für SWM kostenfrei zu erfolgen. Bei 
Teilnahme am Lastschriftverfahren erteilt der Kunde eine Ein-
zugsermächtigung und stellt sicher, dass sein Konto zum Fäl-
ligkeitstermin gedeckt ist. Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn der 
Betrag bis zum Fälligkeitsdatum dem Konto der SWM gutge-
schrieben wurde. 

4.2. Für Aufwendungen, die durch die Nichteinlösung von Last-
schriften oder Kundenschecks entstehen, werden die von den 
Geldinstituten an SWM ggf. erhobenen Beträge weiterberech-
net.

4.3. Zahlungsrückstände werden nach Ablauf des von SWM an-
gegebenen Zahlungstermins schriftlich angemahnt. Die da-
durch entstandenen Kosten werden dem Kunden mit einer 
Pauschale gemäß Preisblatt in Rechnung gestellt. Lässt SWM 
die Zahlungsrückstände durch einen Beauftragten einziehen, 
wird dem Kunden die hierfür hierfür gültige Kostenpauschale 
gemäß Preisblatt in Rechnung gestellt.

5. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
 Die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versor-

gung mit Strom bzw. Gas werden dem Kunden in der vom 
jeweiligen Netzbetreiber berechneten Höhe in Rechnung 
gestellt. Eine Beauftragung des zuständigen Netzbetreibers 
mit der Wiederaufnahme der Versorgung (Wiederherstellung 
der Anschlussnutzung) erfolgt erst nach vollständiger Erstat-
tung der Kosten durch den Kunden. Sofern die Kosten dem 
Kunden noch nicht in Rechnung gestellt worden sind, erfolgt 
eine Beauftragung des zuständigen Netzbetreibers mit der 
Wiederaufnahme der Versorgung (Wiederherstellung der An-
schlussnutzung) erst nachdem der Kunde eine entsprechende 
Vorauszahlung in Höhe der vom Netzbetreiber veröffentlich-
ten Beträge gezahlt hat.

6.  Zeitlich begrenzte Stromlieferung
 Eine zeitlich befristete Stromlieferung ist u. a. für die Belie-

ferung von Bau- und Montagestellen, Schaustellerbetriebe, 
Messen und Märkten möglich. Die zeitlich befristete Strom-
lieferung ist auf maximal ein Jahr begrenzt und wird von der 
Zahlung eines einmaligen Abschlages auf die voraussichtlich 
monatlich anfallenden Strombezugskosten, mindestens aber 
eines Betrages gemäß Preisblatt, abhängig gemacht. Die 
Schlussrechnung nach Beendigung der zeitlich befristeten 
Stromlieferung erfolgt unter Berücksichtigung des gezahlten 
Abschlags.

7. Inkrafttreten
 Die Ergänzenden Bedingungen der SWM zur Verordnung 

über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsver-
ordnung – StromGVV) und der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) treten in der 
vorliegenden Fassung am 01.01.2013 in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die bisherigen Fassungen der Ergänzenden Bedingungen 
außer Kraft.

8. Allgemeine Regelung
 Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111a EnWG kann ein 

Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle ENERGIE 
beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Kunden-
service unseres Unternehmens angerufen wurde und keine 
beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Unser 
Unternehmen ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren 
verpflichtet. Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 
133, 10117 Berlin, Tel.: 030 2757240-0, Fax: 030 2757240-69,

  Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de,  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de.

1.  Einleitung
 Ergänzend zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 

Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 26.10.2006 und der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) vom 26.10.2006 gelten die nachfolgenden Ergänzenden Bedingungen der Städtischen Wer-
ke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM) in der jeweils gültigen Fassung.
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Von dir nach hier: Unsere Kontaktdaten

SWM Kundencenter 
Am Blauen Bock 1
39104 Magdeburg
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Preisblatt    zu den  Ergänzenden Bedingungen der Städtische Werke Magdeburg Gmbh & Co. KG  
               (Gültig ab 01.01.2013)                   

1. Unterjährige Abrechnung (gemäß Ziffer 2.3. der Ergänzenden Bedingungen)

netto brutto

Unterjährige Abrechnung ( je Abrechnung) (10,50 EUR) 12,50 EUR

2. Zahlung und Verzug (gemäß Ziffer 4 der Ergänzenden Bedingungen)

Mahnung 1,50 EUR

Mahnung mit persönlicher Zustellung 3,00 EUR

Einzug durch Beauftragten 32,50 EUR

3.  Zeitlich befristete Stromlieferung (gemäß Ziffer 6 der Ergänzenden Bedingungen)

netto brutto

Mindestbetrag (250,00EUR) 297,50 EUR

netto brutto

1. Zwischenabrechnung (10,50 EUR) 12,50 EUR

2. Korrekturabrechnungen, sofern sie nicht SWM zuzurechnen sind (20,00 EUR) 23,80 EUR

3. Rechnungsnachdruck (5,00 EUR) 5,95 EUR

4. Forderungs- und/oder Zahlungsaufstellung (5,00 EUR) 5,95 EUR

5. Erstellung eines Angebotes zur Ratenzahlung (25,00 EUR) 29,75 EUR

Preisblatt zu weiteren Leistungen der Städtische Werke Magdeburg Gmbh & Co. KG 


